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  C NC Gewichtung NA 

1. Anforderungen bezüglich der Fahrzeuge / Container, die zum Transport von Lebensmitteln 
dienen  

1.1. Allgemeines  
1. Sie sind leicht zu reinigen und gut instand gehalten.  
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L1 (1*)     3   

 

2. Sie sind sauber.  
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L1 (1*)     10   

 

3. Die Lebensmittel sind so geschützt und platziert, dass das Kontaminationsrisiko so gering wie 
möglich ist.    
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L6 (1*) 

    3   

 

1.2. Transport von verschiedenen Lebensmitteln oder anderen Erzeugnissen   
1. Wenn andere Erzeugnisse befördert werden : keine Kontamination möglich.  
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L2 (1*)     3   

 

2. Verschiedene gleichzeitig beförderte Lebensmittel/Erzeugnisse sind getrennt.  
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L3 (1*)     1   

 

3. Reinigung zwischen 2 Ladungsvorgängen.   
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L5 (1*)     1   

 

1.3. Transport von flüssigen, granulat- oder pulverförmigen Lebensmitteln als Massengut  
1. Beförderung in Behältern und/oder Containern/Tanks, die der Beförderung von Lebensmitteln 
vorbehalten sind + Vermerk.    
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L4 (1*) 

    3   

 

1.4. Temperaturen  
1. Beförderung bei einer geeigneten Temperatur.  
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L7 (1*)     10   

 



2. Falls erforderlich, Kontrolle der Temperaturen (+Registrierung).  
    Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L7 (1*)     3   
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2. Zusätzliche Anforderungen bezüglich der Fahrzeuge / Container, die zur Beförderung von 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs dienen 

2.1. Allgemeines  
1. Innenwände der Transportmittel/Behälter.  
    Königlicher Erlass : 10/11/2005 A11L1 (2*)     3   

 

2. Nicht umhüllte Lebensmittel werden auf Träger gestellt oder aufgehängt, ohne Kontakt zum Fußboden.  
    Königlicher Erlass : 10/11/2005 A11L5 (2*)     3   

 

3. Begleitdokument (ausschließlich bei Lieferungen zwischen Verkaufsstellen).  
    Königlicher Erlass : 10/11/2005 A25 (2*)     1   
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  C  NC  NA  

Gesamt :   0   0   0   

% der Regelwidrigkeiten:       0%     

Höchste Gewichtung der Regelwidrigkeiten :       0      

 Leichte Regelwidrigkeit :  0  - Schwere Regelwidrigkeit :  0  wovon  0  mit *  

Anmerkungen über die Artikel der Gesetzgebung: 
1. Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene 
2. Königlicher Erlass vom 10. November 2005 über den Einzelhandel mit bestimmten Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs 
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Kommentar des Anbieters :  

 
Bewertung der Kontrolle 

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig 
 

 
 
 


